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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 19. Dezember 2019 
hier: Änderung der Richtlinie zur Kinderherzchirurgie (KiHe-RL):  
 Änderung von §§ 3 und 4 sowie OPS-Anpassung 2020 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 19. Dezember 2019 über eine Än-

derung der Richtlinie zur Kinderherzchirurgie (KiHe-RL) wird nicht beanstandet. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Mit dem o.a. Beschluss erfolgt noch nicht die dringende Anpassung an das Pflegeberufegesetz 

und der damit einhergehenden Einführung eines generalistischen Abschlusses in der Pflege. Die 

Forderung nach einer solchen Anpassung hatte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

bereits mit Schreiben vom 20. Juni 2019 an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gerichtet. 

Das BMG geht insoweit davon aus, dass der G-BA die erforderlichen Anpassungen in der 

KiHe- RL sowie in anderen Regelungen mit Qualifikationsanforderungen zeitnah vornehmen 

wird. Der G- BA wird gebeten, dem BMG bis zum 30. April 2020 einen konkreten Zeitplan für die 

Anpassungen der KiHe-RL an das Pflegeberufegesetz vorzulegen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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